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Die Erste Seite

Gleichbehandlungsrecht

Gesetzliche Frauenquote f�r
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat?
Die vielfach geforderte gesetzliche Frauenquote kann vor den Arbeit-

nehmervertretern im Aufsichtsrat nicht Halt machen. Der Entwurf des

Landes Nordrhein-Westfalen f�r ein Gesetz zur F�rderung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen und M�nnern in Aufsichtsr�ten b�rsennotierter

Unternehmen vom 11.2.2011 sieht deshalb vor, dass die vorgeschla-

gene Quote von 30 Prozent sowohl bei den Vertretern der Anteils-

eignerseite als auch bei den Vertretern der Arbeitnehmerseite erf�llt

sein muss. Der Entwurf der Bundestagsfraktion der GR�NEN f�r ein Ge-

setz zur geschlechtergerechten Besetzung von Aufsichtsr�ten vom

13.10.2010 verlangt, dass unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeit-

nehmer Frauen und M�nner entsprechend ihrem zahlenm�ßigen Ver-

h�ltnis im Unternehmen vertreten sein m�s-

sen. Wie das zu bewerkstelligen ist, sagen

die Entw�rfe freilich nicht, sondern verwei-

sen insoweit auf die von der Bundesregie-

rung zu erlassende Wahlordnung. Auch die

eine gesetzliche Frauenquote favorisierende

Bundesarbeitsministerin schweigt dazu bis-

lang. Dabei stecken hier betr�chtliche Prob-

leme:

Jede gesetzliche Frauenquote muss damit

rechnen, dass nicht gen�gend Frauen oder

M�nner vorgeschlagen werden. Dann darf

die Besetzung des Aufsichtsrats nicht schei-

tern. Der Entwurf aus Nordrhein-Westfalen verlangt deshalb von den

Wahlvorschl�gen eine Begr�ndung f�r das Unterschreiten der Quote. Ob

diese stichhaltig ist, soll bei der Anteilseignerseite die Hauptversamm-

lung entscheiden. Auf der Arbeitnehmerseite sollen die Wahlberechtig-

ten gesondert beschließen. Das mag bei einer Delegiertenwahl noch an-

gehen. Wie aber bei einer unmittelbaren Wahl? Sollen dann alle Arbeit-

nehmer in einer besonderen Abstimmung entscheiden, ob die Quote zu

Recht oder zu Unrecht nicht erf�llt ist? Und wie sieht eine gerichtliche

Nachpr�fung aus?

Unklar ist aber vor allem die Verteilung der Quote. Nach dem Mitbe-

stimmungsgesetz besteht die Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat aus Ar-

beitnehmern des Unternehmens und Vertretern von Gewerkschaften.

Diese werden in getrennten Wahlg�ngen gew�hlt. Zudem muss sich un-

ter den Arbeitnehmern des Unternehmens ein leitender Angestellter be-

finden, der auf Vorschlag der leitenden Angestellten gew�hlt wird. Eine

pauschale Quote l�sst sich mit diesem Wahlsystem nicht vereinbaren. Es

bliebe unklar, ob im Falle ihrer Nichterf�llung Arbeitnehmer des Unter-

nehmens oder Gewerkschaftsvertreter als nicht gew�hlt anzusehen w�-

ren. Auch m�sste der gew�hlte leitende Angestellte stets verbleiben,

weil sonst die zwingend vorgeschriebene Vertretung der leitenden An-

gestellten nicht mehr best�nde. Letztlich bliebe nur �brig, die Quote

getrennt auf die Arbeitnehmervertreter aus dem Unternehmen und die

Gewerkschaftsvertreter zu beziehen. In Unternehmen bis zu 20000 Ar-

beitnehmern h�tte das zur Folge, dass schon bei einer Quote von 30

Prozent die zwei Gewerkschaftsvertreter stets aus einer Frau und einem

Mann bestehen m�ssten.

Die Diskriminierungsvorschriften des AGG beziehen sich nach dessen

§ 6 Abs. 3 auch auf Organmitglieder und damit auch auf Aufsichtsrats-

mitglieder. Wer als Mann in den Aufsichts-

rat gew�hlt ist, das Mandat aber wegen

der gesetzlichen Frauenquote nicht �ber-

nehmen kann, wird deshalb an sich wegen

seines Geschlechts diskriminiert. Nun be-

stimmt freilich Art. 157 Abs. 4 AEUV (den

§ 5 AGG umgesetzt hat), dass die Mitglied-

staaten nicht gehindert sind, zum Aus-

gleich von Benachteiligungen des unterre-

pr�sentierten Geschlechts spezifische Ver-

g�nstigungen zu beschließen. Aber auch

wenn man in der gesetzlichen Frauenquote

eine Verg�nstigung in diesem Sinne sieht,

findet die Bevorzugung doch eine Grenze an dem vom EuGH im Urteil

vom 6.7.2000 entwickelten Verbot automatischer Frauenbevorzugung:

Nur bei gleichwertiger oder fast gleichwertiger Eignung ist danach eine

Bevorzugung zul�ssig. Ehe einem in den Aufsichtsrat gew�hlten Mann

das Mandat zugunsten einer Frau abgesprochen wird, m�sste also je-

weils gefragt werden, ob die Frau in gleicher Weise f�r das Mandat ge-

eignet ist. Diese Abw�gung kann schwierig sein. Zwar wird man Erfah-

rungen in der Wahrnehmung der Belange von Arbeitnehmerinnen als

gleichwertig mit Erfahrungen in einer Aufsichtsrats- oder Betriebsratst�-

tigkeit anzusehen haben. Wo aber solche besonderen Erfahrungen auf

Seiten der Frau fehlen, wird ihre Bevorzugung kaum mehr zu rechtferti-

gen sein.

Hat man diese ungel�sten Fragen auf der Arbeitnehmerseite des Auf-

sichtsrats im Auge, spricht viel daf�r, jedenfalls vorerst auf eine ge-

setzliche Frauenquote zu verzichten und den von der Bundesfamilien-

ministerin vorgeschlagenen Weg der Selbstverpflichtung zu beschrei-

ten.

Weil das Funktionieren einer ge-
setzlichen Frauenquote f�r

Aufsichtsr�te auf der Arbeitneh-
merseite weithin ungekl�rt ist,
sollte vorerst derWeg einer

Selbstverpflichtung von Anteils-
eignern und Arbeitnehmern

beschritten werden.


